
Wer Z sagt, muss auch T sagen 
Zugänge schaffen und Teilhabe praktizieren

Angela Alves

In diesem Text geht es um Teilhabe als transformative Praxis auf dem Weg 
zu gleichberechtigteren und nachhaltigeren Arbeitskulturen in Räumen 
von Tanz und Theater. Mein Name ist Angela Alves. Ich bin Tanzschaf fen-
de. Diesen Text schreibe ich aus der Perspektive einer in Deutschland le-
benden weißen behinderten Frau mit (sogenanntem) Unterschichtshinter-
grund. Mein Blick auf Teilhabe ist geprägt von einer und meiner prekären, 
kranken, behinderten und weiblichen Lebensrealität. Mir fällt in unter-
schiedlichen Zusammenhängen immer wieder auf, dass »Teilhabe« of t als 
Synonym für »Zugang« verwendet wird. Aus der Perspektive marginali-
sierter Gruppen ist diese Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Begrif-
fe nicht selten ein alarmierendes Zeichen für abled washing – der Versuch, 
besonders inklusiv und divers zu wirken, ohne es zu sein. Es ist deshalb 
enorm wichtig zu verstehen, dass und warum Teilhabe und Zugang vor 
dem Horizont von Gleichberechtigung zwei vollkommen unterschiedliche 
Bewegungen sind. 

Zugänge, die wir nicht brauchen — 			
Barrierefreiheit versus Zugänglichkeit

Zugänglichkeit ist meist mit einer einzigen Bewegung oder administrati-
ven Handlung erledigt. Eine Tür öffnen, eine Einladung aussprechen, eine 
Rampe kaufen. Zugänge schaffen, bedeutet, dass eine Person einen Raum 
betreten kann oder darf oder soll, von dem sie zuvor ausgeschlossen wur-
de. Teilhabe ist das, was chronologisch NACH dem Zugang passiert und 
kümmert sich darum, was IN dem Raum passiert, nachdem alle drin sind, 
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die rein können, dürfen, sollen. Während Zugang sich auf eine einzige Be-
wegung runterbrechen lässt, ist Teilhabe eine komplexe, kollektive und un-
abgeschlossene Choreografie. Konzepte von Zugang/Zugänglichkeit/Integ-
ration basieren auf dem Akt des Einbeziehens. Die Vorstellung, dass durch 
das Einbeziehen gleichfalls Teilhabe/Barrierefreiheit/Inklusion realisiert 
werden, ist jedoch schlichtweg falsch. 

Um Teilhabe als Gerechtigkeitspraxis zu verstehen, die weit über Barrie-
refreiheit, Inklusion und Diversität hinaus geht, ist es notwendig, sie von 
dem Begriff der Zugänglichkeit abzugrenzen.

Wenn eine von der Norm abweichende Minderheit in einen normativ 
strukturierten Mehrheits-Raum einbezogen wird, entstehen Kollisionen. 
Für eine gleichberechtigte Teilhabe aller müssen Anpassungen vorgenom-
men werden. Wer aber übernimmt die Verantwortung für solche Anpas-
sungen? 

Wenn an das Bereitstellen von Zugängen die Erwartung geknüpft ist, 
dass diejenigen sich anzupassen haben, die einst ausgeschlossen wurden 
und nun einbezogen werden, ist das eine Form von Diskriminierung. Die 
Praxis von Teilhabe verkümmert in dieser Logik zu einer Mitmach-Erlaubnis 
unter ungleichen Bedingungen.

Das Behindertengleichstellungsgesetz definiert als barrierefrei, wenn 
etwas ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
auffindbar, zugänglich und nutzbar ist. (Behindertengleichstellungsgesetz 

– BGG 2002: § 5)1

Von Zugänglichkeit spricht man immer dann, wenn Barrierefreiheit zwar 
grundsätzlich möglich wäre, aber erst eingefordert werden muss. Wenn z.B. 
die Rampe erst von jemandem aus dem Keller geholt werden muss, der Auf-
zug oder die Behindertentoilette aus Versicherungsgründen abgeschlossen 
sind, die alternativen Sitzmöglichkeiten nur auf Anfrage bereitstehen, oder 
zuvor abgesprochene Arbeitszeiten und Pausen, Kommunikationswege, 
Arbeitsmethoden, Arbeitswerte, Arbeitsvolumen etc. nicht eingehalten wer-
den, muss die kranke/behinderte Person ihre Teilhabebedingungen einkla-
gen. Einklagen bedeutet Stress.

1 � Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsge-
setz – BGG), § 5, 2002, [online] https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BJNR146800002.
html
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Wer einklagt, muss für einen Konflikt gewappnet sein, macht sich unbeliebt, ist 
kompliziert, ist anstrengend und stört den normativen Ablauf. Einklagen bedeutet 
STRESS. 

Wer einklagt, testet Abhängigkeitsverhältnisse und begibt sich in Gefahr. 
Es entstehen Machträume, in denen diskriminierte Menschen potenziel-
lem Machtmissbrauch ausgeliefert werden. Das Konzept von Zugänglich-
keit ist aber auch deshalb problematisch, weil es ein ableistisches Narrativ 
von Behinderung reproduziert: Die behinderte Person hat besondere oder 
spezielle Bedürfnisse, der behinderten Person muss geholfen werden, die 
behinderte Person ist auf Fürsorge angewiesen, die behinderte Person ist 
von der Mehrheitsgesellschaft abhängig, die Mehrheitsgesellschaft küm-
mert sich gönnerhaft um die Leidenden und Schwachen und profitiert von 
dieser Fürsorge in Form von sozialem Kapital. Die behinderte Person muss 
dafür dankbar sein. In barrierefreien Räumen würde diese Erzählung wohl 
nicht funktionieren. Aus Behindertenperspektive ist der Unterschied zwi-
schen Barrierefreiheit und Zugänglichkeit dementsprechend bedeutungs-
voll. Durch die Bereitstellung von Zugängen allein, ist also noch nicht allzu 
viel Teilhabe passiert. 

Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass niemand mehr einbezogen werden muss, 
weil niemand mehr ausgeschlossen wird. 

Bis dahin werden Zugänge trotzdem benötigt. Vor allem, wenn es um Per-
sonalien geht. Wir brauchen kranke/behinderte und Taube Künstler*in-
nen in selbstbestimmten Positionen, wir brauchen ihre Stimmen, ihre 
Perspektiven, ihre Expertise und ihre Hilfe. Deshalb ist es wichtig, die- 
sen Menschen aktiv Zugänge anzubieten. Damit sie anderen Menschen 
helfen, sich zu ermächtigen, die wiederum anderen helfen, sich zu er-
mächtigen … 

Zugänge, die wir brauchen — Zumutungen und Strapazierungen

Ende 2018 lud mich Anna Mülter, von 2014-2021 Tanzdramaturgin der 
Berliner Sophiensaele und künstlerische Leiterin der Berliner Tanztage, 
ein, für dieses Festival ein Solo zu produzieren. Sie war durch meine Be-
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werbung für ein dreiwöchiges Arbeitsstipendium bei Making a Dif ference 
auf mich aufmerksam geworden. Das ist ein seit 2018 aktives Förderpro-
gramm für behinderte, taube und/oder chronisch kranke Tänzer*innen 
und Choreograf*innen. Vor der Bewerbung war mein Selbstverständnis 
als behinderte Künstlerin noch nicht vorhanden. Ich identifizierte mich 
zu diesem Zeitpunkt also noch nicht als eine behinderte Person. Making a 
Dif ference hatte mich über die Internetseite eines Vereins für Künstler*in-
nen mit Multiple Sklerose ausfindig gemacht, kontaktiert und während 
eines langen Gesprächs davon überzeugt, dass ich ein behinderter Mensch 
und für ein Arbeitsstipendium als Künstlerin mit Behinderung antragsbe-
rechtigt bin. Das Stipendium habe ich nicht erhalten, aber Anna Mülters 
spätere EINLADUNG zu den Tanztagen war mein ZUGANG zum Tanz-
betrieb. 

Zum Zeitpunkt der Bewerbung für Making a Dif ference und Einladung zu den 
Tanztagen war ich bereits seit 10 Jahren diagnostiziert krank. Bevor ich krank wurde, 
war ich gesund. 

Zumindest soweit ich informiert bin. Heute weiß ich, dass das nicht ganz 
stimmt, denn eine Krankheit beginnt in den meisten Fällen nicht erst mit 
der Diagnose. Man wird nicht eines Morgens wach und hat plötzlich eine 
chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Chro-
nische Krankheiten entwickeln sich über Jahre, manchmal Jahrzehnte. Sie 
haben einen oder mehrere Auslöser und können durch bestimmte Lebens-
umstände und/oder Lebensstile begünstigt werden. 

Obwohl ich also höchstwahrscheinlich schon vor der Diagnose krank 
war, hatte ich in diesen kranken, aber diagnosefreien Jahren einen Zugang 
zum Tanzbetrieb. Ich studierte Tanz an zwei verschiedenen Hochschulen 
und arbeitete einige Jahre als Tänzerin, bevor ich nach dem Auftreten ei-
niger bestimmter Symptome dann die Diagnose erhielt, dass ich eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems habe. Der 
Name der Krankheit – die Diagnose also – sorgte in meinem Umfeld für viel 
Aufregung und Sorge. Von den Ärzt*innen wurde mir vermittelt, dass die 
Krankheit, mit der ich es nun zu tun hatte, unheilbar und ihr Verlauf un-
vorhersehbar sei. Laut Statistik könne man generell von einer stetig zuneh-
menden Verschlechterung des Krankheitsbildes ausgehen. Während meine 
Lebensrealität sich – von einer leichten Sehbehinderung abgesehen – kaum 
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verändert hatte, verpasste mir diese Diagnose ein Label, das mit dem Be-
rufsethos einer Tänzerin nicht mehr vereinbar war und mich abrupt aus der 
Gruppe der Zugangsprivilegierten ausschloss. Wie genau konnte das pas-
sieren? 

Ausschlussmechanismen finden nicht an der Eingangstür statt. Die Vor-
stellung, dass da eine oder mehrere Personen mit Gatekeeper-Superkräften 
Zugangsverbote aussprechen, trif ft nicht zu. Zugangsverwehrung aufgrund 
rein individueller Diskriminierung kommt eher selten vor. Sie funktioniert 
fast immer in Wechselwirkung mit vorgegebenen strukturellen oder institu-
tionellen Bedingungen. Wenn von struktureller Diskriminierung die Rede 
ist, dann bedeutet das nicht mehr, als dass die vorhandenen Strukturen 
nicht barrierefrei sind und von allen Akteur*innen als vorherbestimmt ange-
nommen werden – sowohl von denjenigen, die Zugang gewähren (könnten), 
als auch von denjenigen, die Zugang erhalten (könnten). Wenn einer kran-
ken oder behinderten Person Zugang verwehrt wird, weil die vorhandenen 
Strukturen für diese Person als unzumutbar eingestuft werden, ist das eine 
Form von ableistisch motivierter Diskriminierung. Wenn sich eine Person 
aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung selbst nicht in der Lage fühlt, 
sich an die gegebenen Strukturen anzupassen und anerkennt, dass ihr aus 
diesem Grund kein Zugang zusteht, ist das eine internalisierte Form von ab-
leistisch motivierter Diskriminierung. 

Ausgeschlossen werden und sich selbst ausschließen waren also meine ersten ableis-
tischen Diskriminierungserfahrungen im Tanz. 

Dass Tänzer*innen und Choreograf*innen mit Behinderung sich selbst-
bestimmt arbeitend im Tanzbetrieb durchsetzen können, ist leider viel zu 
oft dem individuellen Engagement einzelner Personen zu verdanken. Noch 
strapaziert ein*e behinderte/kranke, taube Tänzer*in oder Choreograf*in 
die normativen Strukturen. Diese Person muss aushalten, dass sie/er für 
den laufenden Betrieb eine Zumutung ist – ein struktureller Störfall.
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Teilhabe — kein Spezialauftrag

Teilhabe hat mit Zugang also nur insofern zu tun, als dass Letzterer ihr 
vorausgeht. Zugang ist die Voraussetzung für Teilhabe, aber kein Garant 
für deren Umsetzung. Ohne Zugang kann Teilhabe nicht stattfinden und 
deshalb ist es grundlegend wichtig, aktiv Zugänge zu schaf fen. Die blo-
ße Zugänglichkeit einer Veranstaltung oder eines Arbeitsraums bedeutet 
jedoch eben nur, dass eine Person, die zuvor ausgeschlossen wurde, jetzt 
auch mitmachen darf. – Wenn sie denn kann. Was aber, wenn sie NICHT 
kann? 

Um sich dem Begriff von Teilhabe in Tanz und Theater aus einer inter-
sektionalen Perspektive zu nähern, muss man zunächst anerkennen, dass 
der Kulturbetrieb nicht barrierefrei ist. 

Marginalisierte Menschen müssen in jeder Alltagssituation, in die sie sich hineinbege-
ben, mit potenziellem Machtmissbrauch rechnen. Jede Präsenz, jedes Agieren, jeder 
Zusammenprall innerhalb normativer Räume bedeutet für diese Menschen STRESS. 

In der Psychologie gibt es das Konzept der adaptiven Präferenz. Es bedeu-
tet in etwa, dass das, was man für die eigene freie Entscheidung hält, in 
Wirklichkeit das Ergebnis einer Anpassung an eine repressive Umgebung 
ist. ANPASSUNG bedeutet STRESS. Wer Teilhabe realisieren möchte, er-
kennt diesen Stress an und verändert die eigenen Strukturen mithilfe je-
ner Menschen, die gerade noch ausgeschlossen wurden, weil sie aus der 
Normperspektive nicht »mithalten können«: Wenn man wissen will, wo die 
Barrieren sind, fragt man am besten diejenigen, die mit ihnen zusammen-
prallen. Das gemeinsame Ausloten von Barrieren ist natürlich insofern hoch 
kompliziert, als dass für eine derart ineffiziente Aufgabe keine resilienten 
Räume zur Verfügung stehen. Es sind vielmehr gereizte und störanfällige 
Räume, die stets unter Spannung stehen. Es herrscht Mangel. Es mangelt an 
praktischen, emotionalen und psychischen Ressourcen. Es mangelt an Zeit, 
Sensibilität und Kommunikationskompetenzen. In diesen Mangel-Räumen 
müssen Menschen, die ständig am Rande des Burnouts agieren, mit den-
jenigen Vereinbarungen treffen, die gelernt haben, sich so gut wie möglich 
an ableistische, klassistische und rassistische Strukturen anzupassen, um 
nicht unangenehm aufzufallen.
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Eine wesentliche Aufgabe von Teilhabe in Tanz und Theater ist es dem-
nach, adaptive Präferenzen zu entlarven und miteinander zu besprechen, 
welche strukturellen Anpassungen nötig sind, damit alle im Raum Anwesen-
den gleichberechtigt und mit Respekt für die jeweiligen Differenzen in ihm 
agieren können. Das wäre ein intersektional erweiterter Begriff von Teilhabe, 
der über Barrierefreiheit hinaus geht und sich mit dem Diskurs um Care und 
Nachhaltigkeit zu einer transformativen Gerechtigkeitspraxis verbindet.

Teilhabe braucht keinen Charity-Ponyhof mit Rampen.

Teilhabe, wenn sie ernst gemeint ist, braucht transformationsbewusste Räu-
me, die das Wissen marginalisierter Menschen als transformative Spreng-
kraft auf dem Weg zu einer inklusiven und nachhaltigen Gesellschaft (an)
erkennen. Diese Räume verstehen, dass Teilhabe ein Instrument des Wider-
stands gegen die immens repressiven Ausbeutungsstrukturen bedeutet, die 
der Kulturbetrieb trotz drohendem Zusammenbruch nicht müde wird zu 
reproduzieren. 

Im Bereich Tanz und Theater hat die Teilhabe einen Spezialauftrag: Sie 
muss dafür Sorge tragen, dass marginalisierte Körper einen diskriminie-
rungsfreien Darstellungsraum erhalten, der frei ist von ableistisch, rassis-
tisch, klassistisch oder sexistisch motivierten Blicken. Teilhabe ist sich der 
tradiert-ableistischen Repräsentation des otherings – des als anders, als 
fremd Markierens – von behinderten Körpern in Tanz und Theater bewusst. 
Sie stellt sicher, dass jeder missbräuchliche Blick, der darauf zielt, sich durch 
das othering nicht-normativer Körper seiner eigenen Normalität zu verge-
wissern, untergraben wird. 

Teilhabe ist eine recht komplizierte Raum-Zeit-Choreografie. 

Als kollektive, beständige und unabgeschlossene Praxis, beruht Teilhabe 
auf dem Konzept der Interdependenz und der transformativen Gerechtig-
keit. Teilhabe kommt in der chronologischen Abfolge von transformativer 
Praxis nach dem Zugang. Teilhabe kann nicht vorbestimmt werden, sie 
entwickelt sich kollektiv und prozesshaf t und braucht transformations-
bewusste Strukturen und transformationswillige Akteur*innen. Teilhabe 
ist immer auch eine machtkritische Praxis. Wer Teilhabe realisieren will, 
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kann sich vorübergehend schon mal grob an diesen drei Schritten orien-
tieren:

1. Zugänge schaffen für Menschen, die bisher ausgeschlossen wurden.
2. Neugierig sein und Zuhören, Bereitschaft zeigen, sich kritisch hinter-

fragen zu lassen.
3. Raum für strukturelle Re-Organisation schaffen.
4.	 Gesetze lesen, die vermeintlich andere betreffen: Etwa das Gesetz zur 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstel-
lungsgesetz – BGG)2 oder Artikel 3 des Grundgesetzes3 oder die UN-Behin-
dertenrechtskonvention4, aber Achtung: 

Bleiben Sie krank, 
Ihre Angela Alves

2 � https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BJNR146800002.html
3 � https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
4 � https://www.behindertenbeauf tragter.de/DE/AS/rechtliches/un-brk/un-brk-node.html
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